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Die anfragenden Abgeordneten weisen zunächst auf die Be­

stimmung des S 155 ASVG hin, wonach die Krankenversiche­

rungsträger unter Berücksichtigung des Fortschrittes der 

medizinischen Wissenschaft sowie unter Bedachtnahme auf ihre 

finanzielle Leistungsfähigkeit neben der oder im Anschluß an 

die Krankenbehandlung geeignete Maßnahmen zur Festigung der 

Gesundheit gewähren können. Bei der Bewilligung eines Kur­

aufenthaltes handle es sich daher um eine freiwillige 

Leistung ohne jeglichen Rechtsanspruch. 

Die anfragenden Abgeordneten behaupten in diesem Zusammen­

hang, es kämen ihnen regelmäßig Informationen zu, wonach 

Kuraufenthalte dann problemlos bewilligt würden, wenn der 

Patient über die nötige Protektion verfüge, hingegen sogar 

bei denselben Patienten abgelehnt werde, wenn eine solche 

nicht vorhanden sei. Die Anfragesteller vertreten die An­

sicht, daß die Notwendigkeit eines Kuraufenthaltes nicht von 

parteipolitischer oder gesellschaftlicher Protektion ab­

hänge, sondern lediglich von dem Krankheitsbefurid. 
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In diesem Zusammenhang stellen die anfragenden Abgeordneten 

nachstehende 

A n fra 9 e: 

1. Halten Sie die derzeit gültige Fassung von § 155 ASVG für 

ausreichend, um Mißbräuche zu vermeiden? 

2. Ist die Schaffung eines genau determinierten gesetzlichen 

Anspruches auf die Bewilligung von Maßnahmen der Kranken­

versicherungsträger zur Festigung der Gesundheit Ihrer 

Ansicht nach möglich und sinnvoll? 

3. Wenn ja, wie könnte eine solche Regelung aussehen und 

wann könnte ein diesbezüglicher Gesetzesentwurf dem 

Nationalrat vorgelegt werden? 

4. Nach welchen Gesichtspunkten werden jetzt die Kuraufent­

halte bewilligt, beziehungsweise wie werden die Entschei­

dungen überprüft? 

5. Wie könnte Ihrer Meinung nach der "Freunderlwirtschaft" 

bei der Bewilligung von Kuraufenthalten sonst wirksam 

begegnet werden (Postenvergabe, Kontrollinstanz, unab­

hängige ärztliche Beurteilung oder zum Beispiel offene 

Reihung der Kuranträge nach medizinischen Gesichts­

punkten)? 

In Beantwortung der Anfrage muß ich zunächst mit allem 

Nachdruck die von den anfragenden Abgeordneten nicht einmal 

glaubhaft gemachte Anschuldigung zurückweisen, daß die 

Bewilligung von Kuraufenthalten von ein~r "Protektion" 

abhänge und daß es in diesem Bereich eine "Freunderlwirt­

schaft" gebe. Wenn dies zuträfe, dann erscheint es unver-
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ständlich, daß - wie in der Anfrage ausgeführt wird - bei 

ein- und derselben Person mit Protektion einem Kurantrag 

einmal stattgegeben, ein anderes Mal der Kurantrag aber 

abgelehnt werde. Ich muß die anfragenden Abgeordneten auf­

fordern, mir die Fälle eines angeblichen Mißbrauches nament­

lich bekannt zugeben oder den vermeintlich betroffenen Per­

sonen nahezulegen, sich mit ihrem Anliegen unmittelbar an 

mich zu wenden. Ich werde jeden Fall überprüfen lassen, muß 

aber schon jetzt darauf hinweisen, daß ich medizinische 

Gutachten nicht überprüfen kann. 

Frage 1: Halten Sie die derzeit gültige Fassung von S 155 

ASVG für ausreichend, um Mißbräuche zu vermeiden? 

Antwort: 

Was die Frage betrifft, ob die derzeitige Fassung des § 155 

ASVG ausreichend sei, um Mißbräuche zu vermeiden, muß ich 

auf folgendes hinweisen: Der von den anfragenden Abgeord­

neten behauptete Mißbrauch läßt nur zwei Ausführungsmöglich­

keiten zu: Entweder es wurde ein unrichtiges ärztliches 

Gutachten erstellt und ein kurbedUrftiger Gesundheitszustand 

angegeben, der in Wahrheit nicht vorliegt, oder es wurde von 

der Verwaltung ein Kuraufenthalt bewilligt, obwohl auf Grund 

des ärztlichen Gutachtens ein kurbedürftiger Gesundheitszu­

stand nicht gegeben ist. Ich kann mir nicht vorstellen, 

durch welche andere Fassung des § 155 ASVG diese theoretisch 

möglichen Mißbräuche verhindert werden könnten. 

Frage 2: Ist die Schaffung eines genau determinierten ge­

setzlichen Anspruches auf die Bewilligung von Maßnahmen der 

Krankenversicherungsträger zur Festigung der Gesundheit 

Ihrer Ansicht nach möglich und sinnvoll? 
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Antwort: 

Zunächst einmal halte ich eine medizinische Determinierung 

insoferne für unmöglich, als die Sinnhaftigkeit solcher 

weiterführender Maßnahmen von der Schwere und den Folgen der 

Grunderkrankung abhängig ist und eine allgemein detaillierte 

Umschreibung im Hinblick auf die Vielfalt der denkbaren 

medizinischen Aspekte <inklusive der Frage von Kontraindi­

kationen!) gedanklich und fachlich nicht erfaßbar erscheint. 

Wie ich den anfragenden Abgeordneten schon in meiner An­

fragebeantwortung vom 2. April 1990, betreffend Zuschüsse 

zu. Kuraufenthalten (Nr.4946/J) mitgeteilt habe, hängt der 

Umfang der von den Krankenversicherungsträgern zu gewähren­

den freiwilligen Leistungen auch von der finanziellen 

Leistungsfähigkeit des betreffenden Versicherungsträgers ab. 

Selbst wenn es theoretisch möglich schiene, im Gesetz fest­

zulegen, ab welchem Grad der Beeinträchtigung der Gesundheit 

ein Kuraufenthalt zu gewähren ist, müßte diese Grenze im 

Hinblick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kranken­

versicherungsträger beweglich gehalten werden, um der je­

weiligen finanziellen Lage des Krankenversicherungsträgers 

angepaßt werden zu können. 

Frage 3: Wenn ja, wie könnte eine solche Regelung aussehen 

und wann könnte ein diesbezüglicher Gesetzesentwurf dem 

Nationalrat vorgelegt werden? 

Antwort: 

Ich verweise auf die Antwort zur Frage 2. 

Frage 4: Nach welchen Gesichtspunkten werden jetzt die 

Kuraufenthalte bewilligt, beziehungsweise wie werden die 

Entscheidungen überprüft? 
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Antwort: 

Für die Gewährung eines Kuraufenthaltes beziehungsweise 

eines Zuschusses zu einem Kuraufenthalt ist ein ärztlicher 

Antrag auf dem von den Sozialversicherungsträgern einheit­

lich aufgelegten Formular beim zuständigen Krankenversiche­

rungsträger einzubringen. Der Krankenversicherungsträger 

überprüft zunächst in allen Fällen den aufrechten Bestand 

einer Versicherung. Handelt es sich beim Antragsteller um 

einen Erwerbstätigen, der der Pensionsversicherung unter­

liegt, dann wird der Antrag grundsätzlich an den Pensions­

versicherungsträger weitergeleitet, der über den Antrag 

entscheidet. Die Krankenversicherungsträger selbst ent­

scheiden nur über Anträge der nicht pensionsversicherten 

Antragsteller, das sind insbesondere Angehörige von Ver­

sicherten, Pensionsbezieher und freiwillig Versicherte. Die 

Pensionsversicherungsträger bedienen sich im allgemeinen 

eigener fachärztlicher Begutachtungsstellen. Die Krankenver­

sicherungsträger nehmen für die Uberprüfung der eingelangten 

Anträge das vorhandene medizinische Personal, meistens den 

chef- oder kontrollärztlichen Dienst, in Anspruch. Für die 

Bewilligung eines Kuraufenthaltes beziehungsweise eines 

Zuschusses zu einem Kuraufenthalt ist jedenfalls eine ent­

sprechende medizinische Indikation erforderlich. Trotz 

gegebener Indikation kann es dennoch zu einer Ablehnung des 

Kurantrages kommen, so zum Beispiel in folgenden Fällen: 

Kontraindikation wegen eines anderen Leidens, Fehlen einer 

Erfolgsaussicht, bereits ausreichende Versorgung (zum Bei­

spiel Diätmöglichkeit in der Familie), Wartezeit für einen 

Wiederholungsantrag nicht abgelaufen, nach den Richtlinien 

des Versicherungsträgers vorgesehene Höchstzahl von be­

willigten Kuraufenthalten in einem bestimmten Zeitraum 

überschritten (zum Beispiel nicht mehr als drei Bewilligun­

gen in fünf Jahren). 
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Frage 5: Wie könnte Ihrer Meinung nach der "Freunderlwirt­

schaft" bei der Bewilligung von Kuraufenthalten sonst wirk­

sam begegnet werden (Postenvergabe, Kontrollinstanz, unab­

hängige ärztliche Beurteilung oder zum Beispiel offene 

Reihung der Kuranträge nach medizinischen Gesichtspunkten)? 

Antwort: 

Solange die anfragenden Abgeordneten ihre Behauptungen nicht 

durch konkrete Beispiele erhärten, habe ich weder Veran­

lassung, noch sehe ich eine Möglichkeit. irgend etwas zu 

unternehmen. 

Der Bundesminister: 
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